
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/2/10 5Ob12/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1987

Norm

MRG §20

Rechtssatz

Die Mietzinsreserve verringert sich um jene Beträge, die vom Vermieter als überhöhte Mietzinse zwar zunächst zu

verrechnen waren, jedoch in der Folge zurückgezahlt werden mußten.

Entscheidungstexte

5 Ob 12/87

Entscheidungstext OGH 10.02.1987 5 Ob 12/87

Veröff: SZ 60/19 = RdW 1988,196 = WoBl 1988,115
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